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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1986

Norm

AußStrG §73

KOnF §50

Rechtssatz

Die im § 73 AußStrG genannten Krankheitskosten, das heißt die früher nach § 51 Abs 1 Z 4 KO aF als

Konkursforderungen erster Klasse privilegierte Forderungen waren ebenso die rückständigen P=egegebühren

ö>entliche sowie nichtö>entlicher gemeinnütziger Krankenanstalten, die gemäß § 47 KAG 1957 BGBl 1, in die erste

Klasse der Konkursforderungen gehörten, sind nunmehr als allgemeine Konkursforderungen nach § 50 KO nF

einzustufen.
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